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Anfrage 

der Abgeordneten DDr. K~NIG 

und Genossen 

an die Frau Bundesminister für Gesundheit und Umwel,tsahutz 

betreffend Anzeigepraxis von staatl,iahen Untersuahungsanstal,ten 

bezügl,iah LebensmitteZgesetz 

Der. VerwaZtungsgeriahtshof hat mit Zz. 2837/77 erkannt~ daß 

künstZiah gefärbte WursthüZZen keine Verfäl,sahungsmitteZ im 

Sinne des § 28 Abs.1 Zit bund § 74 Abs. 3 Z 1 LMG 1975 sein 

~ k8nnen und ihre Verwendung aZs sol,ahe keinesfaZZs zu einer 

VerfäZsahung im Sinne des § 8 Zit eLMG 1975 führen kann. 

Da in der Anzeigepraxis von staatl,iahen Untersuahungsanstal,ten 

seit Jahren die gegenteil,ige Auffas$ung vertreten wurde und 

das Bundesministerium für Gesundheit und UmweZtsahutz die 

riahtige Reahtsauffassung der Wiener Landesregierung mit Erl,aß 

Zl,. IV-445.222/1-5/77 vom 16.12.1977 korrigieren wol,l,te~ riahten 

die unterzeiahneten Abgeordneten daher an die Frau Bundesminister 

für Gesundheit und Umwel,tsahutz fol,gende 

A n fra g e : 

1) Wird die Reahtsansiaht des VerwaZtungsgeriahtshofes von Ihnen 

geteiZt ? 

2) Wurden die naahgeordneten DienststeZl,en~ die in VoZZziehung 

des LMG 1975 tätig sind~ von Ihnen entspreahend informiert ? 
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3) Wurde der Ertaß vom 16.12.1977 formett zurückgezogen? 

4) Haben Sie Verantassungen getroffen, daß taufende Anzeigen 

bzw. Verfahren, die mit dieser Rechtsansicht nicht in 

Einktang stehen, zurückgezogen werden ? 

. , 
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